
 
 

Hygienekonzept Segelclub Ellertshäuser See für die 
Veranstaltung der GMMC-Regatta am 03.07 / 04.07.21 
beim SCES  Auf Grundlage der Bayerischen. Infektionsschutzverordnung 

 

Der Vorstand des Segelclubs Ellertshäuser See Schweinfurt e.V. ist für die Vorhaltung und Sicherung der hygienischen 

Voraussetzungen auf dem Clubgelände verantwortlich. Alle Mitglieder und Gäste sind verpflichtet, sich an die jeweils 

geltenden speziellen Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln zu halten. Diese sind abhängig von den Vorgaben der 

Regierung und der Inzidenzzahl. Der Vorstand und seine beauftragten Personen überwachen die Maßnahmen. 

  

Allgemeine Hygieneregeln:  

Halten Sie die Abstands- und Hygieneregeln ein (kein Händeschütteln, keine Umarmungen etc.).  

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände.  
 Desinfektion der Hände beim Betreten des Clubhauses. Im Haus ist Desinfektionsmittel vorhanden. 
 

Betreten von Vereinsgelände und Stegen, Verhalten auf den Vereinsgeländen:  

Personen mit typischen Corona Krankheitssymptomen, sowie Personen, die Kontakt zu infizierten Personen hatten, 

dürfen das Gelände nicht betreten.  

Der Zutritt zum Vereinsgelände ist nur Mitgliedern des SCES und den Teilnehmern der GMMC-Regatta sowie deren 

Begleitpersonen  gestattet. Die Teilnehmer, Begleitpersonen und Organisatoren und Helfer dieser GMMC-Regatta 

müssen einen aktuellen negativen COVID-19 Test (PCR- oder Schnelltest) oder einen gültigen Nachweis über einen 

vollständigen Impfschutz oder eine Immunisierungsbescheinigung vorlegen. 

Auf  dem gesamten Gelände gilt: Wo der Abstand von 1,5 m zu Personen aus einem anderen Haushalt nicht eingehalten 

werden kann, herrscht Maskenpflicht mit einer FFP2-Maske.  

Der Bereich des Vereinsheims darf nur unter folgenden Vorgaben genutzt werden: 

- Im gesamten Haus herrscht Maskenpflicht. Erst bei der Einnahme des Sitzplatzes für die Essenseinnahme darf 

die Maske abgenommen werden. Die Maskenpflicht besteht gleichfalls für das Küchenpersonal bei der 

Essensausgabe. 

- Bei der Esseneinnahme im Haus werden die Stühle so verteilt, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen 
aus einem anderen Familienhaushalt eingehalten wird. Die Aufstellung der Stühle darf nicht geändert werden, 
damit der Mindestabstand immer gewährleistet ist. 

 
- Über die Fenster im OG und über die Dachfenster ist ein ausreichender Luftaustausch zu gewährleisten. 

 
- Im Clubhaus dürfen sich maximal 30 Personen unter den aufgeführten Bedingungen aufhalten. 

 

Der Aufenthalt und die Essenseinnahme sind wenn möglich im Freien durchzuführen, wobei gleichfalls der 

Mindestabstand von 1,5 m zu Personen aus einem anderen Familienhaushalt einzuhalten ist.  

Die Dusche ist gesperrt und darf nicht benutzt werden. 

Die Toiletten (für Herren und Damen getrennt) sind nur von einer Person zu benutzen. Beim Zutritt ins Haus besteht 

Maskenpflicht. 

Das Nutzen von Werkstatt, Garage und Sanitäranlage ist auf ein Minimum zu beschränken.  

Auch auf den Stegen sind die Abstandsregeln zu beachten und wenn notwendig eine FFP2-Maske zu tragen. 

Für den Segelclub Ellertshäuser See e. V.    gez. Bernd Hildenbrand, 2. Vorsitzender 


